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Vorwort

Der Begriff des Dritten beim Drittbeitritt zum Insolvenzplan

Die Frage, wie Dritte in den Insolvenzplan eingebunden werden können, dürfte
früher oder später jeden Ersteller komplexerer Insolvenzpläne beschäftigen. Die
vorliegende Arbeit thematisiert diese Frage unter dem Titel „Der Beitritt Dritter
zum Insolvenzplan“.

Der Begriff des Dritten bei der Formulierung des Themas bedarf indessen
einer weiteren Präzisierung. „Dritter“ im engeren Sinne ist zunächst einmal nur,
wer bislang keinen Bezug zum Insolvenzverfahren oder zur Schuldnerin aufweist
und sowohl im wirtschaftlichen als auch im rechtlichen Sinne nicht am Insol-
venzverfahren beteiligt ist. Allerdings dürfte in den wenigsten Fällen der Beitre-
tende überhaupt keine Beziehung zur Schuldnerin aufweisen, denn gerade ein
eigenes Interesse von Beitretenden am Beitritt rührt meist aus einer wirtschaftli-
chen oder rechtlichen Beziehung zur Schuldnerin, also aus einer „Vorgeschichte“.
Dem folgend wäre im Endeffekt nahezu niemand Dritter. Zudem hängt es nicht
selten vom Zufall ab, ob (um ein Abgrenzungsmerkmal zu nennen) gegenwärtig
Verbindlichkeiten gegenüber einem potentiellen Beitrittskandidaten bestehen
und er damit gegenwärtig Gläubiger und somit Beteiligter ist oder keine Ver-
bindlichkeiten gegenüber ihm bestehen und er damit Unbeteiligter ist. Nicht
selten kann auch jemand im Laufe des Insolvenzverfahrens erst Gläubiger werden
oder aber ist Anfechtungsgegner, unter Umständen gerade weil gegenwärtig keine
offenen Verbindlichkeiten mehr bestehen, da diese vor der Antragstellung aus-
geglichenwurden. Den Drittbeitritt vom Begriff des Dritten aus zu definieren,wäre
daher im Ergebnis deutlich zu kurz gegriffen.

Definiert man den Begriff des Drittbeitritts demgegenüber vom Begriff des
Planbeteiligten im Sinne des § 217 InsO aus, so ist die Abgrenzung,wer Dritter ist,
vor allem danach vorzunehmen, ob jemand bereits als zwangsweise Beteiligter
am Insolvenzplan beteiligt ist oder ob seine Beteiligung lediglich auf freiwilliger
Basis erfolgt. Dies würde dazu führen, dass Zwangsbeteiligte formaljuristisch
betrachtet dem Plan nicht beitreten können.Von dieser Abgrenzung ausgehend ist
zudem jeder, der sich freiwillig am Plan beteiligt, automatisch Dritter, da an-
dernfalls ein Beitritt nicht möglich wäre.Wie aber lassen sich dann Beitritte von
Auftraggebern oder Behörden erklären, die auch Gläubiger sind? Sind dies keine
„Beitritte“? Oder sind dies „Beitritte von Beteiligten“ im Gegensatz zu „Beitritten
von Dritten“? Und wie ist dann der Begriff des freiwilligen Beteiligten vom Dritten
zu trennen? Es fällt schwer, diese Einbindungsform vom Drittbeitritt im o.g. Sinn
abzugrenzen,wenn man die Qualifizierung anhand der reinen Beteiligtenstellung
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vornimmt. Zudem stellt sich auch in diesem Fall die Schwierigkeit, dass die Frage,
ob ein Beitretender bereits Planbeteiligter oder nach diesem Verständnis Dritter
ist, oft nur von wenigen Umständen abhängt. Weder reine Beteiligtenbeitritte
noch reine Drittbeitritte i.e.S. zu beleuchten, würde jedoch das Thema der Dritt-
einbindung in den Insolvenzplan angemessen würdigen. Denn beide Beitritts-
formen sind für den Erfolg des Insolvenzplans gleichermaßen relevant und die
Übergänge fließend. Die Abgrenzung des Drittbeitritts nach dem Beteiligtenbe-
griff überzeugt somit in der Konsequenz ebenfalls nicht.

Nach dem im Rahmen der Arbeit vertretenen Verständnis ist die Abgrenzung
des Drittbeitritts deshalb vielmehr rechtspositionsbezogen vorzunehmen. Ein
Auftraggeber, der als Insolvenzgläubiger bereits notwendigerweise mit seiner
Forderung am Insolvenzplan teilnimmt, kann gleichwohl „als Dritter“ dem Plan
beitreten, soweit z.B. sein Beitritt die Modifizierung von Lieferverträgen zum
Gegenstand hat. Selbiges gilt für Vermieter in Bezug auf die Regelung von Nut-
zungsüberlassungen, wenn sie mit ihren rückständigen Mietforderungen als
Gläubiger am Insolvenzverfahren teilnehmen. Auch Behörden, die wegen Ge-
bühren Insolvenzgläubiger sind, können in Bezug auf Lizenzen oder Genehmi-
gungen dem Plan (als Dritter in Bezug auf die Regelung der Lizenz) beitreten.
Selbst der Schuldner als Zwangsbeteiligter des Insolvenzplans kann nach diesem
Verständnis dem Plan „beitreten“, wenn er beabsichtigt, einen Beitrag zum Plan
zu leisten, der über seine Zwangsbeteiligung hinausgeht.

Nur eine umfassende Darstellung der in Betracht kommenden Beitrittssze-
narien unter Berücksichtigung der individuellen Rechtspositionen vermag daher
das Thema des Beitritts zum Insolvenzplan angemessen zu würdigen.

Gliederung und Schwerpunkt der Arbeit

Die vorliegende Abhandlung ist im Wesentlichen in drei Teile gegliedert. Nach
einer kurzen Einleitung, in der die Relevanz des Drittbeitritts unter dem Ge-
sichtspunkt der statistischen Bedeutung des Insolvenzplans herausgearbeitet
wird, widmet sich der erste Teil den Grund- und Vorfragen des Drittbeitritts zum
Insolvenzplan: Welche Zielsetzung verfolgt der Drittbeitritt? Welche Motive kann
es für einen Drittbeitritt auf Seiten von Planersteller und Beitretendem geben?Wie
funktioniert der Drittbeitritt allgemein und was legitimiert seine Möglichkeit
überhaupt? Dabei wird stets der Zusammenhang zwischen dem Instrumentarium
des Insolvenzplans als solchem und dem Drittbeitritt als Teilinstrument des In-
solvenzplans dargestellt. Im Rahmen der Grundfragen werden auch praktische
Aspekte wie die Gruppenbildung bei zum Insolvenzplan Beitretenden erörtert. Die
Frage nach Ansprüchen aus und in Bezug auf einen Drittbeitritt sowie der
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rechtlichen Qualität des Drittbeitritts zwingt zudem auch zur Konfrontation mit
der Frage nach der Rechtsnatur des Insolvenzplans, der in diesem Zusammen-
hang ebenfalls nachgegangen wird.

Nach der Klärung dieser Vorfragen, die das erste Drittel der Arbeit ausmacht,
wird im zweiten Teil auf die Detailausgestaltung des Drittbeitritts abgestellt. Dabei
werden die relevantesten Beitrittsszenarien, typisiert nach Beitrittskandidat und
Beitrittsgegenstand, nacheinander beleuchtet. Die Darstellung dieser typischen
Beitrittsformen bildet den Schwerpunkt der Arbeit. Neben klassischen Beitritts-
szenarien wie dem Beitritt von Familienangehörigen und Freunden im Wege der
Einmalzahlung zwecks Quotenverbesserung in der Vergleichsrechnung sowie
Beitritten von Investorenwerden auch Sonderkonstellationenwie die Beitritte von
Lieferanten in Bezug auf Lieferverträge oder privater Lizenzgeber beleuchtet. Der
Beitritt konzerngebundener Gesellschaften, der die jüngeren Neuerungen des
Konzerninsolvenzrechts berücksichtigt, bildet einen besonderen Schwerpunkt.
Ein Hauptaugenmerk wird auch auf die Beitritte von öffentlich-rechtlichen Dritten
gelegt. Neben dem Beitritt von Behörden in Bezug auf Lizenzen oder Genehmi-
gungen, der besondere Schnittstellen zwischen Insolvenz- und Gefahrenab-
wehrrecht birgt, wird auch der Beitritt öffentlich-rechtlicher Auftraggeber unter-
sucht. Im Rahmen des Beitritts des Finanzamts als Spezialfall beitretender
Behörden, der durch die Neuerungen des § 3a EStG tendenziell an Bedeutung
verloren hat,werden auch möglicherweise noch relevante Beitrittsgestaltungen in
Altfällen thematisiert. Die vorliegende Arbeit versteht sich vor allem als wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik des Drittbeitritts. Dort, wo es
sich anbietet, werden die theoretischen Ausführungen durch Fallbeispiele er-
gänzt, um auch praktische Lösungsansätze für die sich stellenden Problemkon-
stellationen aufzuzeigen. Die aufgeführten Fallbeispiele sind sämtlich fiktiv, ge-
hen jedoch zum Teil auf reale Fälle aus der Berufserfahrung des Verfassers sowie
aus der Öffentlichkeit bekannten Insolvenzverfahren zurück.

Der Darstellung der einzelnen Beitrittsszenarien folgt die Untersuchung von
Haftungsfragen im Zusammenhang mit dem Beitritt zum Insolvenzplan. Den
Abschluss des zweiten Teils bildet die Perspektive der potentiellen Entwicklung
des Drittbeitritts vor dem Hintergrund der Zukunft des Insolvenzplans. In diesem
Kontext wird vor allem der Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Sa-
nierungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG) beleuchtet, der auf die jüngere eu-
ropäische Restrukturierungsrichtlinie (Richtlinie (EU) 2019/1023, Amtsblatt der
Europäischen Union L 172 vom 26. Juni 2019) zurückgeht, und es werden mögliche
Beitrittsszenarien zu Restrukturierungsplänen nach dem StaRUG angedacht.
(Literatur, Rechtsprechung sowie Gesetzesänderungen und -entwürfe sind im
Rahmen der Arbeit insgesamt bis einschließlich zum 1. Dezember 2020 berück-
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sichtigt; gesetzliche Grundlage dieser Erörterungen ist der Regierungsentwurf des
SanInsFoG vom 14. Oktober 2020)

Eine rechtsökonomische Betrachtung des Drittbeitritts zum
Insolvenzplan

Im dritten Teil der Abhandlung wird der Drittbeitritt zum Insolvenzplan rechts-
ökonomisch untersucht. Aufbauend auf den im ersten Teil genannten Beitritts-
motiven wird aufgearbeitet, welche ökonomischen Anreize ein Beitritt zum In-
solvenzplan bietet, welchen Nutzen ein Drittbeitritt im Vergleich zu anderen
Insolvenzszenarien aufweist und wie sich dieser Nutzen rechtsökonomisch mes-
sen lässt. Diese zunächst allgemein gefassten Erwägungen werden im Anschluss
anhand einzelner Beitrittsszenarien exemplarisch konkretisiert. In diesem Zu-
sammenhang wird unter anderem auch der Frage nach Beitritten durch Finanz-
ämter in Bezug auf freiwillige Steuerverzichte über Sanierungserlasse hinaus
nachgegangen und bspw. untersucht, ab wann und unter welchen Bedingungen
sich Steuerverzichte unter ökonomischen Gesichtspunkten für Finanzämter ali-
mentieren.

Auf den Hauptteil folgt ein Fazit, in dem die Kernthesen der Arbeit zusam-
mengefasst werden. Am Ende der Ausführungen wird ein Ausblick auf die künf-
tige Entwicklung des Drittbeitritts zum Insolvenzplan gewährt.

Moritz Wollring
Kiel, im Januar 2021
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Einleitung





A. Der Drittbeitritt als Aspekt eines effektiven
Insolvenzplans

Der Insolvenzplan bietet den Beteiligten des Insolvenzverfahrens gemäß § 1
InsO die Möglichkeit, die Verwertung der Insolvenzmasse und die Erlösvertei-
lung eigenständig auszugestalten und damit eine alternative Möglichkeit der
Verfahrensabwicklung zu vereinbaren. Im Jahr 2017 gab es insgesamt 20.054
Unternehmensinsolvenzen.¹ In 276 (1,37 %) der bundesweiten Unternehmens-
insolvenzverfahren wurde ein Insolvenzplan vorgelegt², Tendenz steigend.³

Besonders von kleinen und mittelständischen Unternehmen (sog. KMUs) wird
der Insolvenzplan zunehmend als Sanierungsinstrument in Erwägung gezogen.
Auch bei Kreditinstituten als maßgeblichen Sanierungsakteuren ist eine zu-
nehmende Aufgeschlossenheit gegenüber Insolvenzplänen zu verzeichnen.⁴

Ein effektiver Plan gelingt jedoch meist nicht allein unter Mitwirkung der vom
Gesetz vorgesehenen Beteiligten, sondern setzt in der Regel den „Beitritt“ eines

 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 91 vom 13. März 2019, abrufbar unter: https://
www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/019/03/PD19._091_52411.html (letztes Abrufda-
tum: 22. August 2019).
 Im Jahr 2017 wurden in Unternehmensinsolvenzen 276 Insolvenzpläne vorgelegt. Nach ge-
richtlicher Vorprüfung wurden 119 Insolvenzplanverfahren durchgeführt (Schultze/Braun, Insol-
venzstatistiken, Stand: 31. Dezember 2017). Bei 20.054 Unternehmensinsolvenzen im Jahr 2017
entspricht dies einer Quote von 1,37 %. Die vorgenannte Zahl schließt Einzelunternehmungen
natürlicher Personen ein. Die Anzahl der vorgelegten Pläne in Unternehmensinsolvenzen na-
türlicher Personen beträgt 94. Das gerichtliche Vorprüfungsverfahren im Erhebungszeitraum
überstanden haben davon wiederum 59.
 Zum Vergleich: Im Jahr 2012, und somit unmittelbar bei Einführung des ESUG, wurden in
Unternehmensinsolvenzen 231 Insolvenzpläne vorgelegt. Nach gerichtlicher Vorprüfung wurden
189 Insolvenzplanverfahren durchgeführt (Schultze/ Braun, Insolvenzstatistiken (Stand: 10/2013),
vgl. auch Smid/Rattunde/Martini, Der Insolvenzplan, Kap. 2, Rn. 2.8. Dem ist zu entnehmen, dass
die Anzahl der Insolvenzverfahren mit Insolvenzplanvorlagen deutlich zunimmt, während zu-
gleich die gerichtliche Kontrolle im Vorprüfungsverfahren tendenziell strenger wird.
 Siehe dazu Paul/Rudow/Werner, Studie zur Sanierung von kleinen und mittelgroßen Unter-
nehmen – Eignung von Insolvenzplan und vorläufiger Eigenverwaltung aus Sicht der Volksban-
ken und Sparkassen, 1. Aufl. 2016, S. 16– 17. Zwar hat bspw. mehr als die Hälfte der deutschen
Kreditinstitute in dem der statistischen Untersuchung zu Grunde liegenden Zeitraum von 2012 bis
2014 keine Insolvenzplanverfahren betreut. Allerdings ist ein Sinken des relativen Anteils über
den Betrachtungszeitraum von 66 % im Jahr 2012 auf 55 % im Jahr 2014 zu verzeichnen. Dies
spricht für eine zunehmende Verbreitung dieser Verfahrensvariante. Über alle drei Jahre hinweg
gaben durchschnittlich 62,8 % der Institute an, dass sie mindestens an einem Insolvenzplan-
verfahren beteiligt waren.

https://doi.org/10.1515/9783110727616-001

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/019/03/PD19._091_52411.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/019/03/PD19._091_52411.html
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originär unbeteiligten Dritten zum Plan voraus.⁵ Die Dimensionen, die eine solche
Fremdbeteiligung am Plan annehmen kann, sind vielfältig.Von der bloßen Zusage
einer finanziellen Zuwendung über steuerrechtliche Regelungen oder lizenz-
rechtliche Vereinbarungen mit privaten oder öffentlichen Stellen bis hin zu
komplexen gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen ist alles denkbar. Die konkrete
Einbindung von Dritten in den Insolvenzplan wirft jedoch zahlreiche Fragen auf:
Wie sind Vereinbarungen mit Dritten rechtssicher im Plan umzusetzen? Welche
rechtlichen Übereinkünfte sind zulässig und wer muss in welcher Form zur effi-
zienten Umsetzung am Plan mitwirken?

Die Einbindung von Gesellschaftern, Privaten, Kreditinstituten, Arbeitneh-
mern, Investoren und ggf. auch Behörden macht den Insolvenzplan zudem nicht
nur zum Anker des die Insolvenz beseitigenden Sanierungskonzepts, sondern
auch zu einem komplexen Vertragswerk an der Schnittstelle von Insolvenzrecht,
Gesellschaftsrecht und öffentlichem Recht. Ferner sind die Erwägungen, die bei
einem Drittbeitritt getroffen werden, in der Regel nicht bloß rechtlicher, sondern
vor allem auch wirtschaftlicher Natur und können sich auch einer rechtsökono-
mischen Betrachtung nicht entziehen.⁶ Mit anderen Worten: Der Betritt Dritter
zum Insolvenzplan ist ein anspruchsvolles Prozedere.

 Brünkmans/Thole-Brünkmans, Hdb Insolvenzplan, § 7, Rn. 75.
 Zur ökonomischen Betrachtung des Drittbeitritts siehe die Ausführungen im 3. Teil der Arbeit.
Zu rechtsökonomischen Analyseansätzen im Allgemeinen siehe Sperling, JuS 2019, 447, 450 sowie
auch Pies, Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie, S. 154.
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B. Die Bedeutung des Drittbeitritts für den
Insolvenzplan

Herzstück jedes Insolvenzplans ist die Vergleichsrechnung im darstellenden Teil
des Plans.⁷ In der Vergleichsrechnung wird rechnerisch aufgezeigt⁸, welche Aus-
wirkungen die Durchführung des vorgelegten Insolvenzplans auf das weitere
Insolvenzverfahren haben würde und wie sich die Verfahrensabwicklung auf
Grundlage des Insolvenzplans von der regulären Verfahrensabwicklung ohne den
Insolvenzplan unterscheidet. Aus Sicht der meisten Gläubiger reduziert sich diese
Gegenüberstellung auf den Vergleich der Quotenaussichten.⁹ Ihre Zustimmung
zum Plan machen diese zumeist von der Frage abhängig, ob die auf sie bzw. ihre
Gläubigergruppe entfallende Insolvenzquote höher ist als die im Regelinsol-
venzverfahren zu erwartende Quote.¹⁰ Sie bildet mithin die wesentliche Ent-
scheidungsgrundlage.¹¹

Da das gesamte schuldnerische Vermögen ohnehin dem Insolvenzbeschlag
unterliegt, ist eine Besserstellung der Gläubiger durch einen Plan regelmäßig nur
dann möglich, wenn ein Beitrag von dritter Seite geleistet wird, der die Insol-
venzmasse in irgendeiner Form anreichert.¹² Dieser Beitrag kann diverse Formen
annehmen. Er kann in einer finanziellen Zuwendung eines am Insolvenzverfahren
zur Gänze unbeteiligten Dritten bestehen, in dem Verzicht eines Insolvenzgläu-
bigers auf seine gesamte oder einen Teil seiner Forderung(en)¹³, auf den Verzicht

 Siehe dazu allgemein Braun-Frank, InsO, 7. Aufl. 2017, § 245, Rn. 3 und Rn. 6.
 Bei der praktischen Plangestaltung bietet es sich in der Regel an, dass die Vergleichsrechnung
auf der Vermögensübersicht nach § 153 InsO einerseits und der Plan-Vermögensübersicht
nach § 229 InsO andererseits beruht und damit das voraussichtliche Ergebnis bei Regelverwertung
dem voraussichtlichen Ergebnis bei Verwertung der schuldnerischen Vermögenswerte nach
dem Insolvenzplan gegenüberstellt. Die Vermögensübersicht nach § 153 InsO muss in diesem Fall
auf den Zeitpunkt desWirksamwerdens des Plans (§ 229 S. 1 InsO) abstellen,vgl.Uhlenbruck-Lüer/
Streit, InsO, 14. Aufl. 2015, § 220, Rn. 4 a.E.
 Siehe zur Reduzierung der Vergleichsrechnung auf den Quotenvergleich auch Uhlenbruck-
Lüer/Streit, InsO, 14. Aufl. 2015, § 220, Rn. 4 a.E.
 Harig, DAS 7/2016, 12; Tan/Lambrecht, NZI 2019, 249 f. Gleichwohl ist zu betonen, dass zu-
mindest nach der Vorstellung des Gesetzgebers die Planbestätigung nicht notwendigerweise
voraussetzt, dass der Insolvenzplan für die zuständigen Beteiligten aus dem Schuldnervermögen
mindestens die gleichen Zahlungen sicherstellt, die bei einer dem Insolvenzplan gegenüberste-
henden Regelverwertung zu erwarten wären; BT-Drucks. 12/2443 (Begr RegE InsO), S. 91.
 Bork, ZZP 1996, 475; Schiessler, Der Insolvenzplan, S. 104, 125 ff.
 Zum Insolvenzplan aus Gläubigersicht siehe Harig, DAS 7/2016, 12.
 Uhlenbruck-Lüer/Streit, InsO, 14. Aufl. 2015, § 220, Rn. 4.

https://doi.org/10.1515/9783110727616-002

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InsO&p=153
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InsO&p=229
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InsO&p=153
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InsO&p=229


eines Absonderungsberechtigten¹⁴ auf den ihm zustehenden Verwertungserlös¹⁵
usw. Auch der Schuldner selbst kann dem Insolvenzplan „beitreten“, z.B. durch
die Preisgabe nicht dem Insolvenzbeschlag unterliegender Vermögenswerte zur
Insolvenzmasse oder ihm gesetzlich nicht obliegender Sonderzahlungen, die er
mittels einer durch den Insolvenzplan zu gewährleistenden und ihm ansonsten
unter Umständen nicht möglichen Unternehmensfortführung zu erwirtschaften
plant.¹⁶

Selbstverständlich sind auch Drittbeitritte bzw. -beiträge denkbar, die die
Haftungsmasse nur mittelbar anreichern. Zu nennen sind insoweit z.B. Zusagen,
die darauf abzielen, Aufträge, Lizenzen oder sonstige Konzessionen zu erteilen
oder nicht zu widerrufen, und damit weder einen finanziellen Zuschuss noch
einen Forderungsverzicht beinhalten, dafür aber die Betriebsfortführung unter-
stützen und in der Folge den Erhalt des Unternehmensträgers. Dies kann auch
bewirken, dass der Schuldner oder ein Dritter etwaige freiwillige Leistungen
seinerseits mit hinreichender Sicherheit zusagen kann.

Allen Zuwendungsformen ist gemein, dass sie einen nicht notwendigerweise
uneigennützigen, aber im Kern freiwilligen Beitrag beinhalten, der den Schuldner
besserstellt¹⁷ und damit unter Umständen auch die Befriedigungsaussichten der
Gläubiger verbessert. Der Beitritt Dritter zum Insolvenzplan ist daher nicht bloß
ein bei der Planausgestaltung mitunter zu berücksichtigender Nebenaspekt,
sondern rechtlicher und wirtschaftlicher Dreh- und Angelpunkt der Planausge-
staltung und rechtsökonomischer Anker des gesamten Insolvenzplanverfahrens.
Kurz gesagt: Die Frage nach dem Ob und Wie des Drittbeitritts ist die wesentliche
Frage nahezu jedes Insolvenzplans.

 Zu Kreditsicherheiten in Insolvenz, übertragender Sanierung und Reorganisation siehe Smid,
WM 2002, 1033. Zur Globalzession im Eröffnungsverfahren im speziellen siehe ders., WM 2004,
2373.
 Siehe zu diesem Beispiel Ganter, NZI 2011, 209, 215; zur eventuellen Formbedürftigkeit der-
artiger Erklärungen siehe BGH, Beschluss vom 2. Dezember 2010 – IX ZB 61/09. Zur Einbeziehung
von Absonderungsrechten Dritter in die Unternehmenssanierung siehe auch Thießen-Brinkmann/
Uhlenbruck, Hdb Krisenmanagement, S. 220.
 Nerlich/Römermann-Rühle, InsO, Stand: 39. EL 7/2019, § 217, Rn. 6.
 Nicht zwangsläufig notwendig ist eine Vergrößerung der Haftungsmasse; auch Besserstel-
lungen, welche die Ertragschancen verbessern oder fördern, können Beitrittsgegenstand sein.
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